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13 / 2022 Rundschreiben 
  
Ergeht per E-Mail an: 
 alle Präsidenten und Vizepräsidenten der Landesärztekammern 
 alle Mitglieder der ÖÄK-Vollversammlung 
 alle Landesärztekammern 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie angestellte Ärzte 
 den Obmann und die Stellvertreter der Bundeskurie niedergelassene Ärzte 
 den Obmann der Bundessektion Ärzte für Allgemeinmedizin und approbierte Ärzte 
 den geschäftsführenden Obmann der Bundessektion Fachärzte sowie die drei Bundessprecher 
 die Vorsitzenden der Ausbildungskommission und des Bildungsausschusses 
 den Obmann der Bundessektion Turnusärzte 
 die Geschäftsführer von Akademie, ÖQMED und Verlag 

 

Wien, 20.01.2022 

Dr. WK/g. 
 

Betrifft: Rezertifizierungsverfahren von Ausbildungsstätten gem §13a ÄrzteG 1998 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie im Vorstand der Österreichischen Ärztekammer am 01.12.2021 erörtert und beschlossen 
wurde das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz zur 
Frage der Aussetzung der siebenjährigen Rezertifizierungsfrist gemäß § 13 a ÄrzteG 1998 auf 
Grund der Pandemie kontaktiert. Das Bundesministerium hat der Österreichischen Ärztekammer 
Folgendes mitgeteilt: 
 
Die im § 13a Abs 1 ÄrzteG 1998 erwähnte Frist, wonach spätestens ein Jahr vor Ablauf der 
Anerkennung oder Bewilligung einer Ausbildungsstätte ein Antrag auf Erteilung einer 
siebenjährigen Verlängerung zu stellen ist, wird auf Grund der Auswirkungen der Pandemie und 
der schwierigen und angespannten Situation in den Krankenanstalten gemäß § 36b Abs 4 
ÄrzteG 1998 ausgesetzt. 
 
Die Aussetzung der Frist bedingt, dass die erteilten Anerkennungen und Bewilligungen für die 
Dauer der Pandemie weiterhin gelten und dies in der ASV technisch entsprechend abgebildet 
wird. 
 
Die Österreichische Ärztekammer hat die betroffenen Krankenanstaltenträger sowie 
Landesgesundheitsfonds informiert und das Schreiben auf der ÖÄK-Homepage veröffentlicht. In 
der Anlage übermitteln wir den Brief des BMSGPK.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

a.o. Univ.-Prof. Dr. Thomas Szekeres 

Präsident 

 

Anlage w.e. 
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